
Gesetzentwurf zur Bekämpfung der
Kinderpornografie wird überarbeitet

Anlässlich der heutigen öffentlichen Anhörung im Wirtschaftsausschuss
des Deutschen Bundestages zum Gesetzesentwurf zur Bekämpfung
der Kinderpornografie in Kommunikationsnetzen erklären der stellvertre-
tende wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Mar-
tin Dörmann und die Sprecherin der Arbeitsgruppe für Kultur und Medi-
en Monika Griefahn:

Die Ergebnisse der heutigen öffentlichen Anhörung zum Kinderporno-
grafiebekämpfungsgesetz belegen in aller Deutlichkeit, wie wichtig und
notwendig es war, dass die SPD-Bundestagsfraktion auf der Durchfüh-
rung einer solchen Anhörung zu so einem komplexen Gesetzgebungs-
verfahren bestanden hat. Die überwiegende Mehrheit der geladenen
Sachverständigen war sich in den folgenden Punkten weitgehend einig:

1. Der wirksame Kampf gegen Kinderpornografie erfordert eine Viel-
zahl von Maßnahmen. Fast alle meinen, in diesem Rahmen könne
die Sperrung von kinderpornografischen Internetseiten unter be-
stimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Maßnahme sein.

2. Die Sperre könne umgangen werden, deshalb sei es richtig, dass
der Gesetzentwurf lediglich von einer Erschwerung spricht.

3. Keiner der geladenen Sachverständigen hat die Auffassung vertre-
ten, dass prinzipielle Gründe von vornherein gegen Internetsperren
gegen Kinderpornografie sprechen.

4. Entscheidend sei aber, dass der Gesetzentwurf bezüglich Rechts-
staatlichkeit des Vorhabens und der Effektivität der Sperrungen von
kinderpornografischen Inhalten auf ausländischen Servern noch er-
heblich überarbeitet werden muss.



Für die SPD-Bundestagsfraktion geht es dabei vor allem um die Frage
der Verhältnismäßigkeit der Sperrmaßnahmen, also um eine Abwägung
zwischen dem Schutz gegen kinderpornografische Darstellungen und
den damit verbundenen Eingriffen in Grundrechte.

Dabei hat die Anhörung deutlich gemacht, dass der Gesetzentwurf noch
zahlreiche inhaltliche und rechtliche Fragen aufwirft, die wir nun im wei-
teren parlamentarischen Verfahren klären müssen.

Dies sind aus Sicht der SPD-Fraktion insbesondere die Forderung nach
einer spezialgesetzlichen Regelung anstelle einer Änderung des Tele-
mediengesetzes und die datenschutzrechtliche und verfahrensrechtli-
che Absicherung. Hierzu gehören aus unserer Sicht die gerichtliche
Kontrolle der BKA-Sperrliste sowie die Klärung der Problematik im Zu-
sammenhang mit der Weitergabe der Daten an Strafverfolgungsbehör-
den. In diesen Punkten sind wir für Änderungen am Gesetzentwurf. Für
die SPD-Fraktion stellen wir in aller Deutlichkeit fest, dass wir - so wie
im Übrigen alle Sachverständigen - eine Ausweitung der Internetsperren
auf andere Straftatbestände ablehnen.

Der wichtige Kampf gegen Kinderpornografie im Internet und die Rechte
der Internet-Nutzer müssen sich nicht ausschließen. Dies kann aber aus
unserer Sicht nur auf rechtsstaatlicher Grundlage und nicht auf der Ba-
sis von rechtlich fragwürdigen Verträgen zwischen dem BKA und den
Internetprovidern erfolgen. Solch weitreichende Maßnahmen, und auch
dies hat die Anhörung klar bestätigt, sind aus unserer Sicht nur auf-
grund einer gesetzlichen Grundlage und in einem rechtsstaatlichen Ver-
fahren denkbar und möglich.


